
  
  

Nutzungsvertrag 
K.S Vermietung 
Eyachtalstraße 23 
72469 MeßsteƩen 

Nutzungsvertrag: 
Vermieter: K.S Vermietung 

Kevin Stupprich 
Eyachtalstraße 23 
72469 MeßsteƩen 
Tel:01733650743 

Mieter: _________________________________ 

_________________________________ AnschriŌ: 

_ ________________________________ 

________________________________ _ 

Personalausweisnummer: _________________________________ 
im folgenden Mieter genannt 

§ 1 Mietsache Bagger 
Der Bagger hat aktuell ____________ Betriebsstunden vorzuweisen. 
Nutzungsgegenstand der Nutzungsvereinbarung ist die Vermietung eines Minibagger für den 
Zeitraum vom ____________________________ bis ____________________________. 
Der Mietbetrag beträgt 140 EUR pro Tag. Ein Tag entspricht umgerechnet 8 Stunden, für jede weitere 
angefangene Stunde fallen zusätzliche Gebühren von 10 EUR pro Stunde an. Somit ergibt sich ein 
Gesamtbetrag für den Bagger in Höhe von ____________ EUR. 

§ 2 Mietsache Anhänger 
Nutzungsgegenstand der Nutzungsvereinbarung ist die Vermietung eines Anhängers (amtl. 
Kennzeichen _________ 
für den Zeitraum vom ____________________________ bis ____________________________. 
(Angabe des Datums und ggf. der Uhrzeit) 
Der Mietbetrag beträgt 50 EUR pro Tag, somit insgesamt ____________ EUR. 
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§3 Kaution 
Die Kaution für den Nutzungsgegenstand Bagger beträgt 100 EUR. Die gesamte KauƟon ist im Voraus 
zu entrichten. Am Ende des Mietzeitraums erhält der Mieter die Kaution in voller Höhe zurück, sofern 
kein Grund für die Einbehaltung oder Verrechnung der Kaution wegen Pflichtverletzung, zum Beispiel 
Beschädigung der Mietsache besteht. 

§ 4 Pflichten des Mieters 
(1) Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache sorgfaltsgemäß zu behandeln, insbesondere, die 
Hinweise zur sachgemäßen Benutzung der Mietsache (Gebrauchsanweisung, Warnhinweise o. ä.), 
soweit diese vom Vermieter zur Verfügung gestellt werden, zu beachten und die Mietsache nur dem 
gemäß einzusetzen. Bei Unklarheiten hat er sich vor Inbetriebnahme oder Nutzung der Mietsache 
gegebenenfalls beim Vermieter über die sachgemäße Benutzung zu informieren. 
(2) Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden an der Mietsache, die durch Verletzung der ihm 
obliegenden Obhut- und Sorgfaltspflichten schuldhaft verursacht werden. Veränderungen oder 
Verschlechterungen der Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, 
hat der Mieter nicht zu vertreten. Dies gilt insbesondere für Verschleißteile. 
Der Mieter haftet uneingeschränkt bei: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
Drogen- oder alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit 
Missachtung maximaler Durchfahrtshöhen und –breiten 
Zurücksetzen des Baggers und/ oder Anhängers ohne Einweisung durch eine Hilfsperson 
Überladung 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Mietvertrages 

(3) Der Mieter hat dem Vermieter einen etwaigen Mangel der Mietsache unverzüglich anzuzeigen. 
Unterbleibt eine Anzeige, hat der Mieter dem Vermieter den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Soweit der Vermieter aus diesem Grunde keine Abhilfe schaffen kann, haftet er Vermieter 
nicht für Schäden, die aufgrund des Mangels an der Mietsache oder an anderen Sachen entstehen. 
(4) Eine Untervermietung ist nicht gestattet. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache am Ende des 
Mietzeitraumes dem Vermieter in dem Zustand zurückzugeben, indem er sie vom Vermieter erhalten 
hat. Soll heißen, der Mieter gibt die Mietsache sauber und gebrauchsfertig zurück. Gibt der Mieter die 
Mietsache nicht rechtzeitig zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung die Miete 
als Entschädigung verlangen, die gemäß der Preisberechnung in § 3 für den zusätzlichen Zeitraum zu 
zahlen gewesen wäre. Die Geltendmachung weiter gehenden Schadensersatzes bleibt hiervon 
unberührt. 
(5) Der Mieter verpflichtet sich seinen Personalausweis und Führerschein vor Übergabe der Mietsache 
dem Vermieter zur Elektronischen Speicherung (SCAN/FOTO) der Daten auszuhändigen. 
(6) Der Bagger ist im vollgetankten Zustand zurückzugeben. Ist dies nicht der Fall, so kann der 
Vermieter eine Pauschale von 2,50 EUR pro Liter Diesel berechnen. 
(7) Der Anhänger und die Rampen des Anhängers sind besenrein zu übergeben. Ist dies nicht der Fall, 
so wird eine Reinigungspauschale von 100 EUR erhoben. 
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§ 5 Pflichten des Vermieters 
(1) Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für den oben angegebenen 
Zeitraum in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zur uneingeschränkten 
Nutzung zu überlassen. Er versichert, dass er zur Vermietung der Mietsache berechtigt ist. 
(2) Der Vermieter hat die Mietsache zu Beginn des Mietzeitraumes zur Abholung bereitzuhalten. Er ist 
nicht verpflichtet, die Mietsache an einen anderen Ort als seinen Standplatz zu übergeben. Tut er es 
dennoch, so geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Mieters. 
(3) Der Vermieter verpflichtet sich die persönlichen Daten des Mieters nur zu Mietzwecken zu 
verwenden und sofort nach Ende der Mietzeit zu vernichten. 

§ 6 Vertragslaufzeit 
Der Vertrag wird auf die in § 1 und §2 bestimmte Zeit geschlossen und ist vor Ablauf der Zeit von 
keiner Partei ordentlich kündbar. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. 

§ 7 Zugfahrzeug 
Im Fahrzeugschein des Zugfahrzeugs muss die Anhängelast eingetragen sein. Die eingetragene 
Anhängelast muss mindestens 250 kg entsprechen (Leergewicht des Anhängers). Ideal jedoch sind 
2050 kg Anhängelast (Gesamtgewicht Anhänger mit Bagger) des Zugfahrzeugs. 

§ 8 Unfall 
Bei einem Unfall muss der Vermieter sofort telefonisch verständigt werden unter der Mobilnummer 

49 173 3650743. Für die Versicherung ist es ratsam eine Skizze und Fotos des Unfalls herzustellen. + 
NoƟeren Sie auch die Namen und Adressen des Unfallgegners und ggf. Zeugen. Das europäische 
Unfallprotokoll gilt nicht als Schuldanerkennung. 

§ 9 Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden BesƟmmungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll die Regelung treten, die der 
unwirksamen Regelung bei wirtschaŌlicher Betrachtung am nächsten kommt. 

§ 10 Datenschutz 
Mit meiner Unterschrift gibt der Mieter gleichzeitig das Einverständnis zur Speicherung der von ihm 
gemachten Angaben in Papier- oder elektronischer Form. Der Vermieter ist verpflichtet sich im 
Gegenzug, nach Beendigung des Vertragsverhältnisses und einer ggf. einzuhaltenden gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist, die gespeicherten Daten zu vernichten bzw. zu löschen. 
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Gesamtbetrag: EUR 

. ...................................................................... ....................................................................... 
Ort, Datum Ort, Datum 

. ...................................................................... ....................................................................... 
Vermieter – Kevin Stupprich Mieter 

Preise 

Bagger 1 Tag entspricht 8 Stunden 
jede weitere Stunde 
nicht getankt, pro Liter Diesel 
nicht geputzter Bagger 

140,- EUR 
10,- EUR 
2,50 EUR 
100,- EUR 

Anhänger pro Tag 
Anlieferung und Abholung 
nicht geputzter Anhänger 

50,- EUR 
25,- EUR 
100,- EUR 

Kaution 100,- EUR 


